
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
18. Wahlperiode 

 

Drucksache  18/1057 

 27.09.2022 
 

Datum des Originals: 27.09.2022/Ausgegeben: 27.09.2022 

 
 
Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Wahl von Beisitzerinnen und Beisitzern sowie stellvertretenden Beisitzerinnen und  
Beisitzern in den Landeswahlausschuss 
 
 
 
Es werden folgende Mitglieder des Landtags als Beisitzerinnen bzw. Beisitzer und stellvertre-
tende Beisitzerinnen bzw. Beisitzer in den Landeswahlausschuss gewählt: 
 

Beisitzerinnen bzw. Beisitzer stellvertretende Beisitzerinnen bzw. Beisitzer 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

Dr. Julia Höller MdL Jule Wenzel MdL 

Stefan Engstfeld MdL Anja von Marenholtz MdL 

  

 
 
Grundlage: 
 
Nach § 9 Abs. 2 des Landeswahlgesetzes Nordrhein-Westfalen besteht der Landeswahlaus-
schuss aus dem Landeswahlleiter bzw. der Landeswahlleiterin als Vorsitzendem/-r und zehn 
Beisitzern/-innen, die der Landtag aus seiner Mitte beruft. Für jeden Beisitzer bzw. für jede 
Beisitzerin ist eine Stellvertretung zu benennen. 
 

 
Wibke Brems 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 


